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        Bankverbindung der St. Sebastianus Schützenbruderschaft: Kreissparkasse Buir, Konto 0147000345, BLZ 37050299 

           Internetadresse:   www.schuetzen-buir.de 

Statuten Bürgerkönig                            -    - 

 

 

B Ü R G E R  -  S C H Ü T Z E N K Ö N I G   B U I R 

 
 

Wie  wird  man  Bürgerkönig  oder  Bürgerkönigin? 
 

1.  Zur Teilnahme am Königs-Schiessen berechtigt ist jede / r Buirer Bürgerin oder Bürger ab dem voll-

 endeten 25. Lebensjahr und die / der nicht Mitglied unserer Bruderschaft ist. 

 
 

2.  Aus der Bewerberliste wird die erste Nummer ausgelost. Ab der ausgelosten Nummer beginnt die 

Reihenfolge der danach folgen Schützen und rotiert so lange, bis der Vogel vollständig von der Stan-

ge ist. 
 

  Von jedem Bewerber wird ein einmaliges Startgeld über  € 10,--  erhoben. 

 
 

3.  Schiessen muss jeder selbst. Die Wahl eines Vertreters ist nicht erlaubt. 

 
 

4.  Die Ermittlung des Bürger-Schützenkönigs bzw. der Bürger-Schützenkönigin erfolgt im zeitlich im 

 Zuge mit dem Königsschiessen der Bruderschaft. 
 

  Die Proklamation erfolgt ebenfalls mit der Königskrönung der Bruderschaft. 

 

5.  Der Bürgerkönig / die Bürgerkönigin hat keinerlei Verpflichtungen und ist beim Königsball mit einer 

 Begleitperson Gast der Bruderschaft. Die Kosten jeder weiteren Begleitperson ( Gefolge ) müssen 

vom Bürgerkönig / Bürgerkönigin selbst getragen werden.  
 

  Ansonsten hat der Bürgerkönig / die Bürgerkönigin zu allen Veranstaltungen der Bruderschaft mit 

 einer Begleitperson freien Eintritt und ist stets ein willkommener Gast. 
 

  Sonstige Rechte in der Bruderschaft stehen ihm / ihr nicht zu. 
 

  Feiert der Bürgerkönig / die Bürgerkönigin ein eigenes Fest, so ist mit dem Vorstand der St.-Seb.-

Schützenbruderschaft Buir e.V. im Voraus abzuklären, wie der Ablauf dieses Festes gestaltet, bzw. 

das mit dem Fest der Bruderschaft kombiniert werden kann. 
 

  Sonderwünsche werden geprüft und nach Möglichkeit auch berücksichtigt. Eventuelle hierdurch an

 fallende Mehrkosten sind vom Bürgerkönig / von der Bürgerkönigin selbst zu tragen. 

 
 

6.  Der Bürgerkönig / die Bürgerkönigin kann sich nach einer Pause von einem Jahr erneut in die Bewer-

berliste für ein Bürger-Schützenkönigsschiessen eintragen lassen. 

 
 

Wir wünschen allen Interessenten ein zielsicheres Auge und eine ruhige Hand. 

 

      Viel Glück, Spass und Erfolg 
 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Buir e.V. 

       gegründet  1658  
 

                  -   Der   Vorstand   - 
 


